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Neufassung der Haus- und Badeordnung für das Schwarzwaldbad 
 

 

 

 
I. Sachverhalt: 
 

Mit Schreiben vom 21.3.2019 hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
e.V., vertreten durch eine Anwaltskanzlei der Bühler Sportstätten GmbH ein 
Abmahnschreiben geschickt.  
 
Hierin wird die Sportstätten GmbH aufgefordert, unter Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 4.4.2019, insgesamt 8 Punkte 
der bisher geltenden Haus- und Badeordnung aus dem Jahr 2.000 gegenüber 
den Benutzern des Schwarzwaldbads nicht mehr zu verwenden. Begründet 
wird die Abmahnung mit Verstößen gegen die Regeln der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen. 
 
Die neue Haus- und Badeordnung des Schwarzwaldbads entspricht bereits in 7 
Punkten den Forderungen, die von der Verbraucherzentrale gestellt werden. Zu 
ändern ist noch § 2 der neuen Haus- und Badeordnung. Hier wird von der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. vorgeschlagen: 
 
- § 2 Absatz 1 und 2 werden gestrichen 
- § 2 Absatz 1 neu lautet wie folgt: 

„Die Haus- und Badeordnung sowie alle weiteren Ordnungen sind 
für die Nutzer verbindlich. Für die Einbeziehung in den an der 
Kasse geschlossenen Verträgen gelten die gesetzlichen 
Regelungen.“ 
 

 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
 Keine.  
 
  
III. Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat weist die Gesellschafterversammlung der Bühler Sportstätten 
GmbH an, die Neufassung der Haus- und Badeordnung unter Berücksichtigung 
der obenstehenden Änderung zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl laut Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

         Ja        Nein Enthaltungen   
 
 
 

 


